
Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Rettungsdienst für das Jahr 2010 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

„Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, er vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben 
nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen. 

Kiel, 12. August 2011 

Baltic Revisions- und  
Treuhandgesellschaft mbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

gez. Kaden 
Wirtschaftsprüfer 

 

Das Wirtschaftsjahr 2010 endet mit einem Verlust von 462.819,56 T€. 

Mit Schreiben vom 16. Januar 2012 gab der Landesrechnungshof den Prüfbericht nach 
eingeschränkter Prüfung frei. 

 

Protokollauszug aus der 4. Sitzung des Kreistages vom 27.02.2012 

Zu 15.  Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes Rettungsdienst 
Nordvorpommern 2010 

Der Kreistag beschließt mehrheitlich. 

1. Der Kreistag stellt den durch die Revisions-Treuhand GmbH geprüften und mit einem 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2010 mit Erlösen von 6.923.189,71 EUR und einem Jahresfehlbetrag von 462.819,56 EUR 
fest. 

2. Der Kreistag beschließt, dass der Jahresfehlbetrag in Höhe von 462.819,56 EUR auf neue 
Rechnung vorzutragen ist. 

3. Der Kreistag erteilt der Betriebsleitung für das Haushaltsjahr 2010 Entlastung. 



Die öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes Rettungsdienst 2010 und 
des Lageberichtes erfolgt sieben Werktage lang nach dem Erscheinen der Bekanntmachung 
täglich von 8:00 bis 16:30 Uhr. Die Auslegung erfolgt in der Kreisverwaltung des 
Landkreises Vorpommern-Rügen, Haus 3, Zimmer 333, Bahnhofstraße 12/13, 18507 
Grimmen und im Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen, 
Sandhufe 2 a, Sekretariat, 18311 Ribnitz-Damgarten. 

 

gez. Ralf Drescher 
Landrat 


